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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 
Neubesetzung des Verwaltungsausschusses 
 

Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Gemäß § 74 NKomVG besteht der Verwaltungsausschuss aus  
 

1. dem Bürgermeister 
2. den Beigeordneten 
3. den Mitgliedern mit beratender Stimme nach § 71 Abs. 4 S. 1 NKomVG 

 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2011 beschlossen, dass sich für die Dauer der 
Wahlperiode die Zahl der Beigeordneten um 2 auf 6 erhöht. 
 
Durch die Bildung der FDP – Bündnis 90/Die Grünen – Gruppe und dem gleichzeitigen 
Antrag auf Neubildung der Ausschüsse sowie des Verwaltungsausschusses hat eine 
Neubesetzung des Verwaltungsausschusses zu erfolgen.  
 
Die Sitzverteilung richtet sich nach § 75 NKomVG. Danach ist die festgelegte Zahl der Sitze 
auf die Benennungen der Fraktionen und Gruppen des Rats entsprechend dem Verhältnis 
der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen oder Gruppen zur Mitgliederzahl aller Fraktionen 
oder Gruppen zu verteilen. Abhängig von der Anzahl der Beigeordneten entfallen auf die 
einzelnen Fraktionen / Gruppen somit unterschiedliche Sitze. Die Berechnung für die 
Sitzverteilung ist in der Anlage dargestellt. 
 
Nach § 71 Abs. 10 NKomVG kann auch einstimmig ein anderes Verfahren beschlossen 
werden.  
 
Ferner ist für jedes dem Rat angehörende Mitglied des Verwaltungsausschusses ein 
Vertreter zu bestimmen. Fraktionen, die nur durch ein Mitglied im Verwaltungsausschuss 
vertreten sind, können einen zweiten Vertreter bestimmen.  
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag 
 
Von den Fraktionen bzw. Gruppen werden die folgenden Mitglieder genannt: 
 
Fraktion / Gruppe: Mitglied: Stellvertreter:
CDU-SPD-Gruppe:
CDU-SPD-Gruppe:
CDU-SPD-Gruppe:
CDU-SPD-Gruppe:
FDP - Bündnis 90/Die Grünen - Gruppe:
UWG-Fraktion:

 
 
Der Rat stellt               gemäß § 75 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit § 71 Abs. 5 NKomVG 
die vorstehende Sitzverteilung und die Besetzung des Verwaltungsausschusses fest. 
 
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
Anlagen 
 
Berechnungsmodell zur Besetzung des Verwaltungsausschusses und der Fachausschüsse 
(Stand: 29.02.2012) 


